
 

Initiative chronische Wunden e.V. (ICW) 
Bundesgeschäftsstelle 

Wipertihof 1a, 06484  Quedlinburg 

INITIATIVE CHRONISCHE WUNDEN Wipertihof 1a 06484 Quedlinburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Unser Zeichen Datum 
  ICW/ 06.12.25 

Gemeinsame Stellungnahme der Initiative Chronische Wunden (ICW) und des Deutschen 
Wundrats  (DWR) zur aktuellen Verzögerung des Gesetzes zur Befugniserweiterung und 
Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP/ Pflegekompenenzgesetz) 

Der Bundesrat hat am 21.11.2025 das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung 
in der Pflege, trotz seiner Nichtzustimmungspflicht, gestoppt und den Vermittlungsausschuss 
angerufen. Hintergrund dieser Entscheidung ist nicht der inhaltliche Teil des Gesetzes zur 
Befugniserweiterung in der Pflege, sondern das im parlamentarischen Verfahren 
angehängte Sparpaket zur gesetzlichen Krankenversicherung. 

Der Vermittlungsausschuss wird voraussichtlich am 17. Dezember 2025 tagen. Kommt es zu 
einer Einigung, könnte das Gesetz am Donnerstag im Bundestag bestätigt und am Freitag vor 
Weihnachten, 19. Dezember, vom Bundesrat akzeptiert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht 
für die spezialisierten Produkte zur Wundbehandlung (sPzW) eine Phase der rechtlichen und 
finanziellen Unsicherheit. Die Erstattungssituation bleibt bis zur endgültigen Entscheidung 
ungeklärt. 

Mit Verabschiedung des Gesetzes würde die Erstattung der sPzW um ein weiteres Jahr – bis 
zum 31. Dezember 2026 – verlängert. Dies gälte rückwirkend, auch wenn das Gesetz formal 
erst zum 1. Januar 2026 in Kraft tritt. 

Wichtig ist hervorzuheben, dass der Bundesrat in seiner Kritik ausschließlich Aspekte der 
Krankenhausfinanzierung beanstandet hat. Weder die Befugniserweiterung in der Pflege noch 
die Regelungen zu den sPzW standen inhaltlich infrage. Damit ist davon auszugehen, dass die 
entsprechenden Regelungen grundsätzlich Bestand haben werden. 

Ob das Gesetz jedoch noch rechtzeitig zum 1. Januar 2026 in Kraft treten kann, ist aufgrund des 
laufenden Vermittlungsverfahrens derzeit unsicher. 

Die ICW und der DWR werden ihre Mitglieder fortlaufend über neue Entwicklungen informieren 
und setzen sich weiterhin für eine verlässliche rechtliche Grundlage für die Verordnung und 
Erstattung spezialisierter Produkte zur Wundbehandlung ein. 
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